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Verordnung des Kultusministeriums über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik 
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Handreichung zu den Fachdidaktischen Kolloquien 
 

Verordnungstext Hinweise/Erläuterungen1 Anhaltspunkte zur Umsetzung 

Auszug aus SPO II, § 22 Fachdidaktische 
Kolloquien 
 

(1) Die beiden fachdidaktischen Kolloquien 
finden in der Regel im Anschluss an die 
jeweilige Unterrichtspraxis statt und wer-
den von denselben Prüferinnen und Prüfern 
abgenommen; sie dauern etwa 45 Minuten 
und sollen vom gesehenen Unterricht und 
vom geplanten mittelfristigen Unterrichts-
vorhaben ausgehen, sich jedoch mindes-
tens zur Hälfte mit über diese hinausgehen-
den Fragen befassen. § 18 Absatz 3 Satz 1 
bis 3 gilt entsprechend. 
 
 
 

Was ist ein fachdidaktisches Kolloqui-
um? 
Das fachdidaktische Kolloquium hat den 
Grundcharakter eines Fachgespräches.  
Es stellt zum einen die vertiefende und 
erweiternde Reflexion von Unterrichtszu-
sammenhängen vor dem Hintergrund der 
im durchgeführten mittelfristigen Unter-
richtsvorhaben und der gezeigten Unter-
richtspraxis gemachten Erfahrungen und 
Beobachtungen dar, zum anderen beinhal-
tet es die intensive Auseinandersetzung 
mit den weiteren Kompetenzbereichen der 
Ausbildungsstandards. Medien und Mate-
rialien können zur Veranschaulichung ein-
bezogen werden. 
 
Beide fachdidaktischen Kolloquien finden 
im Anschluss an die jeweilige unterrichts-
praktische Prüfung statt. 
Das Kolloquium soll etwa 30 Minuten nach 
Ende der Unterrichtsstunde beginnen. 
 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende leitet 

Vor der Prüfung: 
Vor dem Kolloquium spricht sich die Prü-
fungskommission über die Gestaltung des 
Kolloquiums und die Protokollführung ab. 
 
Gestaltungsmöglichkeiten eines Fachdi-
daktischen Kolloquiums:  
Das Kolloquium orientiert sich am Kom-
pendium der Seminare, Abteilungen Son-
derpädagogik „Leitgedanken - Kompe-
tenzbereiche - Kompetenzen“.  
Hierbei sind nachfolgende Kompetenzen 
besonders bedeutsam: 
Die Lehramtsanwärterin oder der Lehr-
amtsanwärter (LA)  

 zeigt die zentralen Aspekte theorie- 
und hypothesengeleitet auf.  

 reflektiert die gezeigte Unterrichts-
praxis im Zusammenhang des mit-
telfristigen Unterrichtsvorhabens.  

 reflektiert diagnostische Erkennt-
nisse, individuelle Zielformulierun-
gen, Bildungsangebote und er-
reichte Kompetenzen und Lernzu-
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die Prüfung, prüft selbst und ist verantwort-
lich für die Einhaltung der "Vorschriften 
und Termine". 
 

wächse in Bezug auf die Schüle-
rinnen und Schüler. 

 reflektiert die gewählten didakti-
schen, fachdidaktischen und fach-
richtungsspezifischen Modelle, 
Konzepte, Methoden und Medien 
und leitet Alternativen und Konse-
quenzen für zukünftiges unterricht-
liches Handeln ab. 

 nimmt Bezug zu relevanten Bil-
dungsplänen und schulischen Cur-
ricula (Schul-, Kern-
,Stufencurriculum) 

 reflektiert die Bildungsangebote in 
Bezug auf deren Bedeutsamkeit für 
Aktivität und Teilhabe der Schüle-
rinnen und Schüler und berücksich-
tigt langfristige Zielsetzungen.  

 reflektiert Aspekte aus den Kompe-
tenzbereichen der Seminare und 
deren standortspezifischen Ausbil-
dungsinhalten. (fachrichtungsüber-
greifend und fachrichtungsspezi-
fisch)  

 zeigt zu weiteren beruflichen Ar-
beitsfeldern Transfer und Vernet-
zung auf. 

 reflektiert aktuelle bildungspoliti-
sche Entwicklungen (Inklusion, 
GMS,…) 
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(2) Wer den Vorsitz führt, eröffnet nach den 
fachdidaktischen Kolloquien auf Wunsch die 
Note der unterrichtspraktischen Prüfungen 
nach § 21 sowie die Noten der fachdidakti-
schen Kolloquien und gegebenenfalls auf 
Verlangen zugleich die tragenden Gründe 
der Bewertung. 

Das fachdidaktische Kolloquium ist mit 
3/28 Anteilen an der Gesamtnote gewich-
tet. 

Tragende Gründe für die Benotung sind 
einerseits die inhaltliche Qualität der 
obengenannten Reflexionen als auch der 
Ausprägungsgrad insbesondere nachfol-
gend genannter Kompetenzen. 
Die oder der LA 

 greift Impulse auf und zeigt flexib-
les Gesprächsverhalten. 

 wendet Fachsprache an. 

 bezieht Stellung und argumentiert 
plausibel. 

 reflektiert unterschiedliche Per-
spektiven. 

 verknüpft Theorie und Praxis. 

 


